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27  Verfahren bei Abgabe und Übernahme 
 
(1) Ist die Führung eines Sammelverfahrens geboten, soll der Staatsanwalt bei ihm anhängige 
Einzelverfahren unverzüglich unter Bezeichnung der Umstände, aus denen sich der Schwerpunkt des 
Verfahrens ergibt (Nummer 26 Absatz 2), an den für das Sammelverfahren zuständigen Staatsanwalt 
abgeben.

(2) 1Der um Übernahme gebetene Staatsanwalt hat unverzüglich, möglichst binnen drei Tagen, zu 
entscheiden, ob er das Verfahren übernimmt. 2Die Ablehnung der Übernahme ist zu begründen.

(3) 1Verbleibt der Staatsanwalt, dessen Verfahren nicht übernommen worden ist, bei seinem Standpunkt, 
berichtet er dem Generalstaatsanwalt. 2Können die Generalstaatsanwälte eines Landes sich nicht binnen 
einer Woche über die Frage des Schwerpunkts einigen, ist unverzüglich eine Entscheidung der 
Landesjustizverwaltung herbeizuführen; im Übrigen ist nach § 143 Absatz 3 GVG zu verfahren.

(4) Bis zur Entscheidung über die Übernahme des Verfahrens hat der abgebende Staatsanwalt alle 
Amtshandlungen vorzunehmen, bei denen Gefahr im Verzuge ist.

(5) Der übernehmende Staatsanwalt setzt den Anzeigenden von der Übernahme des Verfahrens in 
Kenntnis, sofern dies nicht nach den Umständen entbehrlich ist.


